
Grosser Gemeinderat Muri bei Bern 
Sitzung vom 22. Oktober 2024 Geschäft Nr. 3E 
_____________________________ ____________ 
 
 
 

Fraktion FDP: 
Postulat "Erhöhung des finanzpolitischen Handlungsspielraums 
2024-2029"; Zwischenbericht 
 
 
 
1 TEXT 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt,  
a) dem GGR möglichst rasch einen detaillierten Bericht vorzulegen, in wel-

chem er aufzeigt, wie er den finanzpolitischen Handlungsspielraum ma-
ximal zu erhöhen gedenkt; 

b) darauf abgestützt einen revidierten Finanzplan 2024-2029 vorzulegen; 
c) konkrete Massnahmen und Projekte abzuleiten und diese möglichst zeit-

nah umzusetzen; 
d) bei jedem Geschäft, das dem GGR vorgelegt wird, anzugeben, mit wel-

chen einmaligen und mit welchen wiederkehrenden Kosten gerechnet 
werden muss. 

 
Dabei gilt: 
1. Die Steueranlage beträgt maximal 1,14 und die Liegenschaftssteuer ma-

ximal 0,4 Promille. Die erhobenen Gebühren sind kostendeckend und 
bewegen sich ausschliesslich auf dem heutigen Niveau. Die Verschul-
dung beträgt maximal 50 Millionen Franken. 

2. Mehreinnahmen sind durch die aktive Ansiedlung von neuen Steuerzah-
lern (natürliche und juristische Personen) sowie die beschleunigte bauli-
che Entwicklung im Rahmen unserer Leitbilder (z.B. mittels Ein- und 
Umzonungen, Mehrwertabschöpfung, Bewirtschaftung oder Veräusse-
rung gemeindeeigener Liegenschaften) zu generieren.  

3. Gezielte Minderausgaben in ausgewählten Bereichen, welche aus der 
Gesamtbetrachtung künftig eine geringere Priorität geniessen (Aufga-
benüberprüfung). 

4. Bei den geplanten Investitionen erfolgt eine konsequente Beschränkung 
auf das zwingend Notwendige (Umfang, Qualitätsstandards, Zeitplan für 
die Umsetzung, etc.).  

 
Dadurch soll insbesondere angestrebt werden, künftige Investitionen ohne 
Anstieg der Verschuldung oder der Steueranlagen tätigen zu können, res-
pektive Schulden abzubauen und die Steueranlagen zu senken.   

 
Begründung: 
Der Gemeinderat erwartet für die kommenden Jahre eine allgemeine Ver-
schlechterung der finanzpolitischen Situation unserer Gemeinde. Hohe In-
vestitionen (u.a. Sanierungen Gemeindeverwaltung sowie von Schulanla-
gen, Strassennetz, öffentliche Beleuchtung, Fernwärmenetz), steigende 
Zinsen und ein steigender Personal- sowie Sachaufwand erfordern heute 
eine neue finanzpolitische Auslegeordnung.  
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In den vergangenen Jahren erhöhten sich die Reserven (Bilanzüberschuss 
und Finanzpolitische Reserven) auf über 41 Millionen Franken – dem rund 
Vierfachen des eigentlich angestrebten Niveaus. Dies erfolgte primär dank 
stets höher ausfallender Steuererträge und nicht etwa infolge von Minder-
ausgaben.  

 
Die Gemeinde betätigt sich heute zudem direkt und indirekt in Bereichen, 
welche keine zwingenden Gemeindeaufgaben darstellen (z.B. Betrieb ei-
nes gemeindeeigenen Alterszentrums, Projektierung sowie Bau und Be-
trieb eines gemeindeeigenen Fernwärmenetzes). Für diese Tätigkeiten 
werden erhebliche Risiken in Kauf genommen, hohe finanzielle Mittel der 
Gemeinde über lange Zeit blockiert und Ressourcen für die Führung sowie 
Überwachung dieser Engagements gebunden, welche bei der Bewältigung 
der zwingenden Gemeindeaufgaben künftig fehlen.  

 
Hier stellen sich Fragen nach Alternativen, zumal für diese Aufgaben etab-
lierte Anbieter zur Verfügung stehen. Bisherige Annahmen und Gewohnhei-
ten (Stichworte «Muri-Finish», «Darf’s äs bitzeli meh sii») stammen aus ei-
ner Zeit des Überflusses. Sie sind künftig untaugliche Massstäbe bei der 
Führung des Finanzhaushaltes.  

 
Die steuerliche Belastung im Kanton Bern (und damit auch in unserer Ge-
meinde) liegt im schweizweiten Vergleich auf einem unerträglich hohen Ni-
veau. Die Wettbewerbsfähigkeit bei der Standortwahl für das Wohnen und 
Arbeiten ist arg beeinträchtigt.  

 
Durch konkrete Massnahmen und Projekte soll hier rasch eine Verbesse-
rung der Situation geschaffen werden.  

 
 19. September 2023 Raphael Weibel (FDP) 
 

E. Zloczower, B. Legler, R. Buff, D. Bärtschi, L. Bircher, A. Scherrer,  
J. Schenk, L. Held, M. Gubler, A. von Gunten, U. Grütter, Ch. Siebenrock, 
Chr. Spycher, D. Arn, R. Mäder (16) 

 
 
2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS ZH GGR-SITZUNG VOM 23.01.2024 
 
 Für die Periode 2021 – 2024 besteht das nachfolgende Legislaturziel: 

• 18-1: Die Gemeinde setzt eine nachhaltige Finanzpolitik mit konkreten 
Zielwerten um.  

 
 Die Gemeinde ist bei den Massnahmen «Nettoschuld in Franken pro Ein-

wohner steigt nicht über einen Wert von CHF 0» und «Der Zinsbelastungs-
anteil bleibt unter 0,8 %» deutlich auf Kurs.  

 
 Der Gemeinderat hat die finanzielle Entwicklung im Finanzplan 

2023 – 2028 aufgezeigt und in Aussicht gestellt, eine ausführliche Beurtei-
lung vorzunehmen. Insbesondere wird er eine Lagebeurteilung im 1. Halb-
jahr 2024 vornehmen, bis wann und in welchen Etappen die Schulden wie-
der abgebaut werden können. Der Grosse Gemeinderat wird über die aus-
führliche Beurteilung so rasch als möglich informiert.  

 
 Der Gemeinderat lehnt jedoch starre Vorgaben ab, welche den finanzpoliti-

schen Handlungsspielraum massiv einschränken.  
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 Der Grosse Gemeinderat hat am 24. Oktober 2023 den Investitionsplan 
2023 – 2028 genehmigt, welcher Nettoinvestitionen von insgesamt  

 CHF 79 Mio. im Allgemeinen Haushalt vorsieht. An der gleichen Sitzung 
hat der Grosse Gemeinderat den Finanzplan 2023 – 2028 zur Kenntnis ge-
nommen. Im Finanzplan wird aufgezeigt, dass mit den Investitionen und 
den übrigen Ausgaben wie Löhne, Sachaufwand und den Einzahlungen in 
die Finanz- und Lastenausgleichsysteme die Verschuldung bis im Jahr 
2028 auf CHF 83 Mio. ansteigen wird. Der Grosse Gemeinderat hat die 
Steueranlage auf das 1,14-fache der gesetzlichen Einheitssätze festgelegt 
und die Liegenschaftssteuer von 0,7 ‰ der amtlichen Werte für das Jahr 
2024 bestätigt.  

 
 Während sich die Ergebnisse im Gesamthaushalt relativ solid entwickeln, 

wird die Verschuldung Jahr für Jahr ansteigen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Gemeinderat hat gegenüber dem Grossen Gemeinderat bereits an-

lässlich der Behandlung des Finanzplans 2020 – 2025 auf den kommenden 
Anstieg der Schulden auf bis zu CHF 79 Mio. hingewiesen. Das Schulden-
wachstum kann grundsätzlich mit einer oder mehrerer der folgenden 
Massnahmen beeinflusst werden (Aufzählung nicht abschliessend): 

  

• Höhere Steuererträge als angenommen (mit oder ohne Steuererhö-
hung) 

• Tieferer Lohn- und/oder Sachaufwand 

• Geringere Investitionen (Verzicht, Teilverzicht, Reduktion der Kredit-
summen etc.) 

• Verkauf von Finanzvermögen (Liegenschaften und Landreserven, so-
fern nicht baurechtsbelastet) 



4 

• Mehrwertabschöpfungen als Folge der verschiedenen Planungsge-
schäfte (Lischenmoos, 5-Egg, Turbenweg) 

• Reduktion/Verkauf von Beteiligungen  

• Höhere Erträge/Gebühren zum Beispiel aus den Tagesschulen  
 

Der Gemeinderat und der Grosse Gemeinderat haben bisher immer 
ihre Haltung bestätigt, an den Grossprojekten festzuhalten: 
 

• Gemeindehaus; Sanierung (Zustimmung Volk am 25.09.2022 und 
Baustart per November 2023) 

• Schulanlage Melchenbühl; Sanierung und Erweiterung (Zustimmung 
Volk am 10.12.2023) 

• Schulanlage Horbern; Gesamtsanierung Schulgebäude und Turnhalle 
(GGR-Antrag ca. Mitte 2024) 

• Umrüstung Gemeindeliegenschaften (GGR-Antrag in Vorbereitung) und 
Strassenbeleuchtung auf LED (GGR-Beschluss vom 25.04.2023) 

 
Aus folgenden Gründen ist der Anstieg der Schulden verkraftbar: 

• Hohe Reserven (Bilanzüberschuss und Finanzpolitische Reserven) 

• Positive Ergebnisse ab Plan 2026 

• Akzeptable Kennzahlen auch im Jahr 2028 trotz des Schuldenanstiegs 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt auf, dass nur ein sehr geringer Anteil der 
Kosten beeinflussbar ist. So fallen rund CHF 33 Mio. (40 %) gebundene 
Kosten für die Finanz- und Lastenausgleichssysteme an, davon  
CHF 14 Mio. für den Finanzausgleich (Disparitätenabbau). Die übrigen  
CHF 19 Mio. sind gebundene Kosten der verschiedenen Verbundaufgaben 
mit dem Kanton (Besoldungen Lehrkräfte, Soziales, neue Aufgabenvertei-
lung, Ergänzungsleistungen, AHV/IV und öffentlicher Verkehr). Weiter ist 
zum Beispiel der Personalaufwand kurzfristig kaum beeinflussbar, mittel-
fristig verbunden mit einem Aufgabenabbau aber schon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Beeinflussbarkeit der Aufwände. Basis Budget 2024, Gesamtkosten von 
CHF 83,9 Mio.  
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Weiter hat die externe Aufgaben- und Strukturüberprüfung in den Jahren 
2015/2016 aufgezeigt, dass Einsparungen und der damit verbundene signi-
fikante Leistungsabbau politisch kaum durchsetzbar sind.  
 
 

3 ZWISCHENBERICHT DES GEMEINDERATS 
 
Der Vorstoss ist am 18. September 2023 als Motion eingereicht worden. 
 

 Im Rahmen der Beratung vom 23. Januar 2024 ist der Vorstoss in ein Pos-
tulat umgewandelt und mit 18 Ja / 17 Nein / 0 Enthaltungen überwiesen 
worden. 
 
Der Gemeinderat unterbreitet dem Parlament hiermit den externen Bericht 
bolz+partner zur Kenntnisnahme, dies primär zuhanden der Budgetdebatte. 
Die Finanzkommission hat den gesamten Bericht zwecks Ermöglichung ei-
ner kurzen Stellungnahme ihrerseits erhalten. 
 
Der Gemeinderat hat bolz+partner auch mit der Prüfung von Themen be-
auftragt, die über die Fragestellungen des Postulats hinausgehen, insbe-
sondere zu den Tochtergesellschaften Alenia und gbm. Aus Transparenz-
gründen sind die Ergebnisse im Bericht dargestellt. Soweit dies aus Ver-
traulichkeits- und Datenschutzgründen nötig ist, fehlen im Bericht an den 
Grossen Gemeinderat jedoch einzelne Ausführungen zu den Tochtergesell-
schaften.  
 
Dem Gemeinderat ist es zudem ein Anliegen, die Ausführungen von 
bolz+partner wie folgt zu ergänzen: 

• Die verschlechterte Ertragslage der gbm ist eine beabsichtigte Kon-
sequenz der Neuausrichtung der Wärmeversorgung mit einem ge-
samtheitlichen Fernwärmeangebot. Die Entwicklung wird laufend 
verfolgt und im Hinblick auf die mittel- und längerfristige Finanzie-
rung wurden bereits umfangreiche Abklärungen getroffen. Sie be-
stätigen, dass das Projekt am Markt finanzierbar ist. In zeitlicher Ab-
stimmung mit der Sicherung des Standorts für die Holzheizzentrale, 
der Bewilligung für die Tiefengrundwasser-Zentrale und der Über-
nahme der Fernwärmenetzes Thoracher werden die abgeklärten 
Optionen zur Entscheidungsreife entwickelt. 
 

• Bis Ende 2018 wurden die Finanzen der gbm durch die Finanver-
waltung der Gemeinde betreut. Mit der Anstellung eines eigenen 
Leiters Finanzen hat sich die Berichterstattung der gbm wesentlich 
professionalisiert und ist heute auf einem guten Stand. Angesichts 
des angestauten Professionalisierungsbedarfs mussten die Mass-
nahmen priorisiert und etappiert werden, entsprechend sind ein-
zelne Massnahmen noch in Umsetzung. Der fünfjährige Finanzplan 
gemäss Ziff 4.2. der Eigentümerstrategie ist noch im Aufbau. 
 
Die Vorgaben im 2022 überarbeiteten Reglement zur Berichterstat-
tung an Gemeinderat und Parlament werden seither entsprechend 
umgesetzt. Die gbm stellen relevante Informationen jederzeit trans-
parent zur Verfügung.  

 
Der vom Gemeinderat gebildete Ausschuss (Gemeindepräsident, Vize-Ge-
meindepräsident und Finanzverwalter) wird die Empfehlungen aus dem Be-
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richt bolz+Partner vertieft prüfen und dem Gemeinderat zeitnah Empfehlun-
gen zur Beschlussfassung unterbreiten. Der Grosse Gemeinderat wird zur 
gegebenen Zeit über die beschlossenen Massnahmen inklusive der mögli-
chen Etappierung des Schuldenabbaus (voraussichtlich nach den Investiti-
onsspitzen der Jahre 2024 bis 2026) informiert.  
 
Stand Umsetzung Postulatsantwort 
 

a) dem GGR möglichst rasch 
einen detaillierten Bericht 
vorzulegen, in welchem er 
aufzeigt, wie er den fi-
nanzpolitischen Hand-
lungsspielraum maximal 
zu erhöhen gedenkt; 

Der Bericht liegt nun vor.  

b) darauf abgestützt einen 
revidierten Finanzplan 
2024-2029 vorzulegen; 

Der Finanzplan 2024-2029 liegt eben-
falls vor. Die Empfehlungen sind teil-
weise bereits berücksichtigt (Anpas-
sung Steuerprognose um + CHF 2 Mio. 
pro Jahr; tieferer Realisierungsgrad bei 
den Investitionen von 70 % anstelle von 
85 %) worden.  

c) konkrete Massnahmen 
und Projekte abzuleiten 
und diese möglichst zeit-
nah umzusetzen; 

in Arbeit. Fällt in die Kompetenz des 
Gemeinderates. 

d) bei jedem Geschäft, das 
dem GGR vorgelegt wird, 
anzugeben, mit welchen 
einmaligen und mit wel-
chen wiederkehrenden 
Kosten gerechnet werden 
muss. 

Wird umgesetzt. 
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4 ANTRAG 
 
 Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen 

Gemeinderat daher, folgenden 
 

Beschluss 
 

zu fassen: 
 
Kenntnisnahme des Zwischenberichts und als Beilage den externen Bericht 
zur finanziellen Gesamtsicht. 

 
 
Gümligen, 30. September 2024 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident Die Sekretärin 
 
 
 
Stephan Lack Corina Bühler 
 
 
Beilage 
- Bericht bolz+partner zur finanziellen Gesamtsicht (ohne datenschutzrelevante Ausführun-

gen zu den Tochtergesellschaften)  


